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Antrag Nr. VI-A-02629

Status: öffentlich

Beratungsfolge:

Gremium Termin Zuständigkeit

Ratsversammlung Verweisung in die Gremien

Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau Vorberatung

Stadtbezirksbeirat Leipzig-Mitte Anhörung

Ratsversammlung Beschlussfassung

Eingereicht von
CDU-Fraktion

Betreff
Fahrradbügel in der Innenstadt: Auslastungsanalyse und bedarfsgerechte 
Standortoptimierung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine Auslastungsanalyse der innerstädtischen Fahrradbügel vorzunehmen 
und auf dieser Grundlage die Standorte dem tatsächlichen Fahrradzielverkehr entsprechend zu optimieren, 
ohne dabei den Fußgängerverkehr zu behindern.

Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:

Begründung:

In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Fahrradbügeln im Straßenraum der Innenstadt installiert.
Deren Auslastung ist augenscheinlich sehr unterschiedlich, wie sich z.B. im Bereich Schillerstraße/Neumarkt 
zeigt: die Bügel in der östlichen Schillerstraße, nahe der Universität, sind ständig und komplett belegt, ebenso 
wie die Bügel am Neumarkt in Höhe Karstadt. Im Gegensatz dazu sind die Bügel am südlichen Neumarkt, in 
Höhe Sparkasse, kaum belegt. Eine geringe Belegung ist auch für viele Bügel am westlichen Rand der 
Innenstadt zu verzeichnen, beispielsweise die an der HypoVereinsbank.
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    Östliche Schillerstraße                                            Neumarkt 
Sparkasse

 Neumarkt Karstadt                                                     
Hypovereinsbank

Offensichtlich verteilt sich der Fahrradzielverkehr in die Innenstadt sehr unterschiedlich, Radverkehrsziele 
sind in erster Linie die Universität, aber auch Kaufhäuser und Einkaufzentren, während z.B. Sparkasse und 
Banken augenscheinlich wenig Relevanz für den Radverkehr aufweisen.

Das Aufstellen von Fahrradbügeln sollte sich dieser kleinräumigen Differenzierung anpassen.
Neue Bügel sollten dort aufgestellt werden, wo ein tatsächlicher Bedarf herrscht. Vor allem in Fußgängerzonen 
muss dies aber so erfolgen, dass die Flüssigkeit des Fußgängerverkehrs nicht beeinträchtigt wird. Die 
besonderen Platzbedürfnisse von Rollstuhlfahrern und Kinderwagennutzern sind zu beachten, das 
Blindenleitsystem ist strikt frei zu halten, die Zugänglichkeit von Geschäften ist zu sichern.

Im Gegenzug zu solchen neuen, fußgängerfreundlichen Fahrradbügeln können wenig genutzte Bügelstandorte 
reduziert und als Stellplätze dem ruhenden Pkw-Verkehr zurückgegeben werden.
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